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§ 12 K-VSG
 K-VSG - Kärntner Vergnügungssteuergesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.09.2017

(1) Unbeschadet der Strafbestimmungen des Kärntner Abgabenorganisationsgesetzes macht sich einer

Verwaltungsübertretung schuldig, wer

a) die Anmeldung nach § 3 nicht oder nicht rechtzeitig vornimmt;

b) Eintrittskarten ausgibt, die den Bestimmungen des § 9 Abs. 1 und 2 nicht entsprechen;

c) die Beobachtung von Veranstaltungen, insbesondere die Beobachtung von automatischen Einrichtungen, welche

die Teilnahme an Veranstaltungen durch Einwerfen von Münzen oder sonstigen Gegenständen ermöglichen,

durch mit Ausweis versehene Beauftragte der Abgabenbehörde nicht zuläßt oder die Anzahl der eingeworfenen

Gegenstände trotz Verlangen dieser Beauftragten von diesen nicht überprüfen läßt.

(2) Verwaltungsübertretungen sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 720 Euro zu bestrafen.

Ersatzfreiheitsstrafen werden nicht verhängt.
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